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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Betrieb eines Bordnet-
zes (6) eines Hybridkraftfahrzeugs (1), wobei an das Bord-
netz (6) ein Energiespeicher (7), ein Elektromotor (4) eines
Hybrid-Antriebsstrangs (2), der auch einen Verbrennungs-
motor (3) aufweist, und generatorisch betreibbare Akto-
ren (9) eines elektromechanischen Fahrwerksystems an-
geschlossen sind, wobei zur Einspeisung von durch we-
nigstens einen Teil der Aktoren (9) erzeugter elektrischer
Energie in das Bordnetz (6) wenigstens eine Reservekapa-
zität (20) des Energiespeichers (7) freigehalten wird, wobei
die freizuhaltende Reservekapazität (20) in Abhängigkeit
wenigstens einer den aktuellen und zukünftigen Betrieb des
Hybridkraftfahrzeugs (1) beschreibenden Situationsinfor-
mation dynamisch angepasst wird, wobei als Situationsin-
formation ein prädiktiver Rückspeisebedarf des elektrome-
chanischen Fahrwerksystems für die Zukunft in Abhängig-
keit einer eine zukünftige Route des Hybridkraftfahrzeugs
(1) beschreibenden Routeninformation unter Berücksich-
tigung von Streckenklassen und/oder Fahrbahnbeschaf-
fenheiten entlang der Route ermittelt wird, wobei in Ab-
hängigkeit des prädiktiven Rückspeisebedarfs ein die zu-
künftigen Reservekapazitäten beschreibender Reserveka-
pazitätsverlauf entlang der Route ermittelt wird, wobei zu-
sätzlich auch ein prädiktiver Ladezustand des Energiespei-
chers (7) und ein Rekuperationspotential des Elektromo-

tors (4) entlang der Route ermittelt und bei der Ermittlung
der freizuhaltenden Reservekapazität (20) berücksichtigt
wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb eines Bordnetzes eines Hybridkraftfahrzeugs,
wobei an das Bordnetz ein Energiespeicher, insbe-
sondere eine Batterie, ein Elektromotor eines Hybrid-
Antriebsstrangs, der auch einen Verbrennungsmo-
tor aufweist, und generatorisch betreibbare Aktoren
eines elektromechanischen Fahrwerksystems ange-
schlossen sind, wobei zur Einspeisung von durch we-
nigstens einen Teil der Aktoren erzeugter elektrischer
Energie in das Bordnetz wenigstens eine Reserveka-
pazität des Energiespeichers freigehalten wird. Da-
neben betrifft die Erfindung ein Hybridkraftfahrzeug.

[0002] Hybridkraftfahrzeuge weisen in ihrem Hybrid-
Antriebsstrang sowohl einen Elektromotor als auch
einen Verbrennungsmotor auf. Dabei wurden insbe-
sondere auch Hybridkraftfahrzeuge vorgeschlagen,
bei denen die Leistung des Elektromotors eher klein
ist, so dass der Elektromotor an einem Bordnetz mitt-
lerer Spannung, beispielsweise bei 48 V, betrieben
werden kann. Derartige Hybridkraftfahrzeuge können
auch elektromechanische Fahrwerksysteme aufwei-
sen, die auf der gleichen Spannungslage liegen und
somit an das selbe Bordnetz angeschlossen werden
können.

[0003] Elektromechanische Fahrwerksysteme um-
fassen beispielsweise Wankstabilisatoren und wei-
sen üblicherweise Aktoren auf, beispielsweise an-
steuerbare Dämpfer und/oder Stabilisatoren, um ver-
schiedene Verstellungen des Aufbaus gegenüber
den Rädern zu ermöglichen, so dass beispielsweise
ein Ausgleich von Aufbaubewegungen und derglei-
chen ermöglicht werden. Derartige Aktoren können
beispielsweise einen Elektromotor umfassen bezie-
hungsweise ein Elektromotor sein, wobei insbeson-
dere jedem Rad wenigstens ein Aktor zugeordnet ist.

[0004] Wie bereits erwähnt, werden für elektrome-
chanische Fahrwerksysteme mit höherer Leistungs-
anforderung Spannungslagen oberhalb der heute in
Kraftfahrzeugen gebräuchlichen 12 V eingesetzt. So
wurden im Stand der Technik bereits aktive Rad-
aufhängungen und/oder aktive Wankstabilisierungen
vorgeschlagen, die mit einer Spannungslage von 48
V arbeiten. Diese elektromechanischen Fahrwerk-
systeme bieten prinzipiell, insbesondere im Fall von
Elektromotoren in den Aktoren, auch die Möglich-
keit, die Aktoren generatorisch zu betreiben. Ein ge-
neratorischer Betrieb ist beispielsweise zweckmäßig,
wenn eine Hubbewegung des Aufbaus über den Ak-
tor abzubremsen ist. Dann ist es möglich, mechani-
sche Bewegungsenergie in elektrische Energie um-
zuwandeln, welche wieder in den Energiespeicher
des Bordnetzes des elektromechanischen Fahrwerk-
systems zurückgespeist wird.

[0005] Im Stand der Technik wurde auch be-
reits vorgeschlagen, Stoßdämpfer beziehungswei-
se Radaufhängungen im Allgemeinen mit genera-
torischen Mitteln zur Energierückgewinnung an die-
ser Stelle auszustatten. Beispielsweise offenbart
DE 10 2009 010 144 A1 ein Verfahren und eine La-
devorrichtung zum Aufladen einer Kraftfahrzeugbat-
terie, wobei eine mechanische Leistung an der Fahr-
zeugfederung in elektrische Leistung umgewandelt
wird. DE 10 2010 036 658 A1 betrifft eine Vorrich-
tung zur Umwandlung von kinematischer Energie in
elektrische Energie mittels einer beweglichen Fahr-
zeugkomponente eines Kraftfahrzeugs, wobei mit-
tels der Energieerzeugungseinheit generierte Span-
nungsspitzen als elektrische Energie in die Energie-
speichereinheit eingespeist werden können, um die-
se aufzuladen. Die Energieerzeugungseinheit kann
die Funktion einer beweglichen Fahrzeugkomponen-
te, insbesondere eines Stoß- oder Schwingungs-
dämpfers, übernehmen.

[0006] Aus Kosten- und Bauraumgründen ist es
sinnvoll, in Hybridkraftfahrzeugen, welche auch über
ein auf der gleichen Spannungslage wie der Elek-
tromotor des Hybrid-Antriebsstrangs arbeitendes
elektromechanisches Fahrwerksystem verfügen, die
Bordnetzkomponenten im Verbund zu nutzen, mit-
hin sowohl den Elektromotor des Hybrid-Antriebs-
strangs als auch die generatorisch betreibbaren Ak-
toren des elektromechanischen Fahrwerksystems an
dasselbe Bordnetz anzuschließen. In einem solchen
Hybridkraftfahrzeug wird der Energiespeicher des
Bordnetzes durch den Hybrid-Antriebsstrang stärker
und vor allem in größeren Hüben zyklisiert als dies
gewöhnlich für separate Energiespeicher, die nur
dem elektromechanischen Fahrwerksystemen zuge-
ordnet sind, der Fall ist.

[0007] Um eine Rückspeisung der elektrischen En-
ergie bei generatorischem Betrieb des elektrome-
chanischen Fahrwerksystems jederzeit gewährleis-
ten zu können, wurde vorgeschlagen, ein maximales
Rückspeisepotenzial des elektromechanischen Fahr-
werksystems in dem Bordnetz statisch vorzuhalten,
insbesondere als Reservekapazität des Energiespei-
chers. Eine solche Reservekapazität, also der stati-
sche Rückspeisevorhalt, muss bei der Systemaus-
legung des Bordnetzes berücksichtigt werden und
kann prinzipiell durch zwei Maßnahmen umgesetzt
werden. Eine erste Möglichkeit besteht in einer Re-
duzierung des Ausnutzungsgrades des bestehenden
Bordnetzes für das Hybridsystem des Hybridkraft-
fahrzeugs, insbesondere also in einer Reduzierung
der nutzbaren Ladezustände des Energiespeichers.
Dies bedeutet allerdings eine Einschränkung der Nut-
zung elektrischer Energie, so dass die Kohlendioxid-
Kennziffer des Kraftfahrzeugs verschlechtert wird,
nachdem die potenziell über Rekuperation durch
den Hybrid-Antriebsstrang rückgespeiste Energie be-
grenzt werden muss.
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[0008] Eine weitere Lösungsmöglichkeit ist die Ver-
größerung des Energiespeichers über die für den
Hybrid-Antriebsstrang benötige Auslegungsgröße.
Dies entspricht letztlich der Vergrößerung des En-
ergiespeichers des Bordnetzes um den statischen
Rückspeisevorhalt des elektromechanischen Fahr-
werksystems. Durch diese vergrößerte Auslegung
steigen Kosten und Aufwand für das Bordnetz deut-
lich an.

[0009] Dabei sei darauf hingewiesen, dass aus Kos-
ten- und Bauraumgründen eine Verkomplizierung der
Aktoren selbst nicht gewünscht ist. Aus Sicherheits-
gründen sind die Aktoren des elektromechanischen
Fahrwerksystems nicht abschaltbar, so dass mithin
generierte elektrische Energie durch Umwandlung
mechanischer Energie grundsätzlich in das Bordnetz
eingespeist wird.

[0010] DE 10 2016 005 125 A1 betrifft ein Ver-
fahren zum Steuern einer Energiespeichereinrich-
tung eines Mild-Hybrid-Kraftfahrzeugs sowie eine
Ladezustandssteuereinrichtung für ein Mild-Hybrid-
Kraftfahrzeug. Dabei soll die Energiespeichereinrich-
tung eine Gesamtkapazität aufweisen, allerdings soll
ein Ladezustand der Energiespeichereinrichtung zwi-
schen einem oberen und einem unteren Schwellwert
für einen Zielladezustandsbereich der Energiespei-
chereinrichtung eingestellt werden. Während min-
destens einer Fahrt soll ein Lade- und ein Entladevor-
gang mit Bezug auf mit der Energiespeichereinrich-
tung ausgetauschte Energiemengen überwacht und
daraus mit einer vorgebbaren Wahrscheinlichkeit zu
erwartende Energiemengen für zukünftige Lade- und
Entladevorgänge ermittelt werden, woraus wiederum
der obere und der untere Schwellwert für den Ziella-
dezustandsbereich angepasst werden sollen.

[0011] DE 10 2014 009 448 A1 betrifft eine prädik-
tive Ladezustandssteuerung einer Energiespeicher-
einrichtung eines elektrisch betriebenen Kraftfahr-
zeugs, wobei ein Energiebedarf einer ersten Einrich-
tung eines Bordnetzes auf einem Streckenabschnitt
prädiziert werden soll und bei Unterschreiten eines
vorbestimmten Schwellenwerts des prädizierten En-
ergiebedarfs der ersten Einrichtung eine für die ers-
te Einrichtung des Bordnetzes reservierte Energie-
menge eines Energievorhalts der Energiespeicher-
einrichtung zumindest teilweise einer zweiten Ein-
richtung des Bordnetzes zugeteilt werden soll. So soll
der Kraftstoffverbrauch und damit der CO2-Ausstoss
verringert werden. Eine unnötige Energiereserve soll
vermieden werden. Bei der ersten Einrichtung kann
es sich um eine Fahrwerkseinrichtung handeln, bei-
spielsweise einen elektrischen Turbolader und/oder
einen Wankstabilisator, bei der zweiten Einrichtung
um eine Komforteinrichtung.

[0012] DE 10 2013 112 678 A1 betrifft ein Verfahren
zur Steuerung eines Ladezustands einer Batterie ei-

nes Bordnetzes, bei dem eine variable untere Lade-
grenze nicht unterschritten und eine variable obere
Ladegrenze der Batterie nicht überschritten werden
soll.

[0013] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein demgegenüber verbessertes Energiema-
nagement in einem Bordnetz, an das sowohl ein elek-
tromechanisches Fahrwerksystem als auch ein Elek-
tromotor eines Hybrid-Antriebsstrangs angeschlos-
sen sind, zu ermöglichen.

[0014] Zur Lösung dieser Aufgabe sind bei einem
Verfahren der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß die Merkmale des Anspruchs 1 vorgesehen.

[0015] Erfindungsgemäß wurde bekannt, dass der
Kapazitätsbedarf für die Rückspeisung von Aktoren
von elektromechanischen Fahrwerksystemen vor al-
lem vom Streckenprofil, dem Fahrerprofil und der
Fahrbahnbeschaffenheit abhängig ist. Durch Ver-
netzung entsprechender Situationsinformationen und
Fahrstilinformationen mit dem Energiemanagement
des Bordnetzes, beispielsweise in einem Energie-
managementsteuergerät, ist es möglich, den aktu-
ell benötigten Rückspeisevorhalt, also die freizu-
haltende Reservekapazität, abzuschätzen. Auf die-
se Weise kann die freizuhaltende Reservekapazi-
tät dynamisch an den zu erwartenden Bedarf an-
gepasst werden. Bei einem kleineren Rückspeise-
vorhalt des elektromechanischen Fahrwerksystems
kann die freiwerdende Kapazität des Energiespei-
chers durch das Hybridsystem des Hybrid-Antriebs-
strangs genutzt werden, das bedeutet, durch Verrin-
gerung der Reservekapazität freigegebene Kapazität
des Energiespeichers kann dem Elektromotor bereit-
gestellt werden. Der Energiespeicher des Bordnet-
zes des Hybridkraftfahrzeugs kann hierdurch besser
ausgelastet werden und gegebenenfalls auch kleiner
ausgelegt werden, ohne die Kohlendioxid-Kennziffer
des Hybridkraftfahrzeugs zu verschlechtern.

[0016] Dabei sei noch angemerkt, dass auch
grundsätzlich passive Rückspeiseelemente ei-
nes Fahrwerksystems, beispielsweise die in
DE 10 2009 010 144 A1 beziehungsweise
DE 10 2010 036 658 A1 genannten Fahrzeugkompo-
nenten, welche elektrische Energie rückspeisen kön-
nen, als Aktoren im erfindungsgemäßen Sinne ge-
nutzt und aufgefasst werden können. Besondere Vor-
teile ergeben sich jedoch im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung hauptsächlich für tatsächliche, mithin
aktiv ansteuerbare Aktoren, beispielsweise solche,
die einen Aktor-Elektromotor aufweisen, da diese in
ihrer aktuellen Form auslegungsbedingt grundsätz-
lich generierte Energie in das Bordnetz rückspeisen
und zu einer Vermeidung dieses Vorgangs aufwen-
dig umgestaltet werden müssten. Bei dem elektrome-
chanischen Fahrwerksystem handelt es sich also ins-
besondere um ein aktives Fahrwerksystem.
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[0017] Ein Rückspeisevorhalt und somit die freizu-
haltende Reservekapazität ist üblicherweise auch auf
einen Zeitraum, insbesondere einen Prädiktionszeit-
raum, bezogen, beispielsweise einen, für den an-
genommen wird, dass die aktuelle Fahrsituation be-
züglich der rückgewinnbaren Energie über die Ak-
toren erhalten bleibt und/oder vorhersagbar ist. Er-
gibt sich beispielweise, worauf im Folgenden noch
näher eingegangen wird, aus digitalem Kartenma-
terial eines Navigationssystems des Kraftfahrzeugs,
dass eine unebene Landstraße schlechter Fahrbahn-
beschaffenheit, die eine große Menge umwandelba-
rer mechanischer Energie bereitstellt, ohne dass dies
durch zu verbrauchende Energie kompensiert wird,
befahren wird, ergibt sich ein größerer Rückspeise-
vorhalt. Entsprechend kann es im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung auch zweckmäßig sein, dass ein
Zeitraum, auf den die freizuhaltende Reservekapa-
zität bezogen ist, ebenso dynamisch gewählt wird,
insbesondere aufgrund der den zukünftigen Betrieb
des Kraftfahrzeugs beschreibenden Situationsinfor-
mation. Ist beispielsweise von vornherein bekannt,
wie lange ein abwärtsführendes, kurvenreiches Stück
anhält, in dem mehr Energie seitens der Aktoren ge-
neriert wird als sie verbraucht wird und zudem von
dem Elektromotor kein besonderer Verbrauch zu er-
warten ist, kann eine entsprechende freizuhaltende
Reservekapazität für dieses Streckenstück bereitge-
halten werden; ein „Zeitraum“ kann dabei im Übri-
gen auch durch eine abzufahrende Streckenlänge
beschrieben sein.

[0018] Es sei zudem an dieser Stelle angemerkt,
dass eine zu geringe Bemessung der freizuhalten-
den Reservekapazität des Energiespeichers nicht
zwangsläufig zu einer Überladung des Bordnetzes
führen muss, nachdem Maßnahmen existieren, um
Energiesenken innerhalb des Bordnetzes bei Bedarf
zu erzeugen, beispielsweise ein Betrieb des Elektro-
motors, obwohl dies in der aktuellen Situation nicht
nötig beziehungsweise nicht energieeffizient wäre.

[0019] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung kann als Situationsinforma-
tion eine Streckenklasse und/oder eine Fahrbahn-
beschaffenheit der aktuell und/oder zukünftig befah-
renen Strecke verwendet werden. In einer mögli-
chen, einfachen Realisierung kann beispielsweise
eine statische Klassifizierung des Rückspeisevor-
halts (hoch, mittel, niedrig) auf Basis von Strecken-
typen (beispielsweise Stadtverkehr, Autobahn, kur-
vige Landstraße) in Zusammenhang mit einer Re-
gelstrategie des elektromechanischen Fahrwerksys-
tems erfolgen. Jedoch wird eine dezidierte Analyse,
die sich insbesondere auch auf weitere Eigenschaf-
ten der vorausliegenden Strecke bezieht, bevorzugt,
wie im Folgenden noch genauer dargelegt werden
wird. Streckenklassen können beispielsweise eine
Stadtverkehrsklasse und/oder eine Autobahnklasse
und/oder eine kurvige Landstraßenklasse und/oder

eine wenig kurvige Landstraßenklasse und/oder ei-
ne Offroadklasse umfassen. Besonders bevorzugt ist
es, wenn die Streckenklasse von einem Navigations-
system des Kraftfahrzeugs bereitgestellt wird, insbe-
sondere aus digitalem Kartenmaterial des Navigati-
onssystems in Zusammenschau mit einer aktuellen
Position des Kraftfahrzeugs, welche beispielsweise
mittels einem GPS-Sensor beziehungsweise allge-
mein GNSS-Sensor bestimmt werden kann.

[0020] Die vorliegende Erfindung sieht vor, dass als
Situationsinformation ein prädiktiver Rückspeisebe-
darf für die Zukunft in Abhängigkeit einer insbeson-
dere von einem Navigationssystem des Hybridkraft-
fahrzeugs gelieferten, eine zukünftige Route des Hy-
bridkraftfahrzeugs beschreibenden Routeninformati-
on unter Berücksichtigung von Streckenklassen und/
oder Fahrbahnbeschaffenheiten entlang der Route
ermittelt wird. Während die Kenntnis über die der-
zeit befahrene Strecke mittels digitalem Kartenma-
terial aus dem Navigationssystem bereits zweckmä-
ßig ist, um das voraussichtliche Rückspeisepoten-
zial des elektromechanischen Fahrwerksystems ab-
zuschätzen, kann durch eine Verknüpfung mit der
über das Navigationssystem geplanten Route eine
noch bessere Vorausschau erstellt werden. Insbe-
sondere kann dabei nicht nur abgeschätzt werden,
wie lange die aktuelle Fahrsituation des Hybridkraft-
fahrzeugs weiter bestehen wird, sondern durch die
Berücksichtigung anschließender Streckenabschnit-
te sowie deren Streckenklasse/Fahrbahnbeschaffen-
heit kann auch dort bereits ein Rückspeisebedarf vor-
hergesagt werden, was wiederum für den vorange-
henden Streckenabschnitt und die dortige benötig-
te freigehaltene Reservekapazität berücksichtigt wer-
den kann. Mit besonderem Vorteil ist vorgesehen,
in Abhängigkeit des prädiktiven Rückspeisebedarfs
einen die zukünftigen Reservekapazitäten beschrei-
benden Reservekapazitätsverlauf entlang der Route
zu ermitteln.

[0021] Zusätzlich werden auch ein prädiktiver Lade-
zustand des Energiespeichers und ein Rekuperati-
onspotenzial des Elektromotors entlang der Route er-
mittelt und bei der Ermittlung der freizuhaltenden Re-
servekapazität berücksichtigt. Ist beispielsweise auf-
grund einer geplanten häufigen Nutzung des Elek-
tromotors ohnehin mit einem niedrigen Ladezustand
des Energiespeichers zu rechnen, ist es problem-
loser möglich, generatorisch erzeugte Energie der
Aktoren unterzubringen. Informationen über den zu-
sätzlichen Einfluss des Elektromotors des Hybrid-An-
triebsstrangs können ferner auch bei der Ausglät-
tung des Reservekapazitätsverlaufs entlang der Rou-
te berücksichtigt werden, so dass beispielsweise kur-
ze Abschnitte einer Streckenklasse, insbesondere,
wenn ohnehin ein relativ leerer Energiespeicher er-
wartet wird, nicht zwangsläufig zu einer Anpassung
der Reservekapazität für solche Abschnitte führen.
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[0022] Mit besonderem Vorteil ist jedoch eine wech-
selseitige Verknüpfung der Prädiktion hinsichtlich des
Elektromotors und der Prädiktion hinsichtlich des
elektromechanischen Fahrwerksystems möglich, um
die Effizienz des Energiemanagements insgesamt
zu verbessern. So sieht eine besonders bevorzugte
Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung vor, dass
bei einer Vorausplanung des Betriebs des Hybrid-
Antriebsstrangs in Abhängigkeit von dem Rekupe-
rationspotenzial des Elektromotors entlang der Rou-
te, auch der prädiktive Rückspeisebedarf berücksich-
tigt wird. Es ist im Stand der Technik bereits be-
kannt, prädiktive Betriebsstrategien für Hybrid-An-
triebsstränge aufgrund einer bekannten Route fest-
zulegen. Derartige Betriebsstrategien beinhalten bei-
spielsweise, wann und in welchem Maße der Elek-
tromotor zum Antrieb beitragen soll, wann wie stark
durch den Elektromotor rekuperiert werden soll und
dergleichen. Ist nun auch bekannt, wie der zukünfti-
ge Energiehaushalt des elektromechanischen Fahr-
werksystems, insbesondere von diesem erhaltbare
rückgespeiste Energie, aussieht, kann auch dies im
Hinblick auf die Betriebsstrategie miteinbezogen wer-
den, um eine übergreifende energetische Optimie-
rung der Effizienz zu ermöglichen. Ist beispielswei-
se im Voraus bekannt, dass zusätzliche elektrische
Energie generatorisch von den Aktoren des elektro-
mechanischen Fahrwerksystem erhalten wird, kann
ein Verbrauch dieser Energie miteingeplant werden,
um beispielsweise den Kraftstoffverbrauch seitens
des Verbrennungsmotors zu begrenzen, auch wenn
beispielsweise der Einsatz des Elektromotors nicht
wirkungsgradoptimal wäre. In einer derartigen Aus-
prägung wird mithin eine besonders effiziente Be-
triebsweise eines Hybridsystems im Verbund mit ei-
nem elektromechanischen Fahrwerksystem erreicht.
Denn zur Verbesserung des Energiemanagements
des gesamten Bordnetzes können die beschriebe-
nen Informationen des elektromechanischen Fahr-
werksystem mit prädiktiven Rückspeisepotenzialen
aus der Rekuperationsfunktion des Hybrid-Antriebs-
strangs verknüpft werden.

[0023] Eine allgemeine vorteilhafte Weiterbildung
der vorliegenden Erfindung sieht vor, dass die Fahr-
stilinformation den Fahrstil eines aktuellen Fahrers in
Hinblick auf Aufbaubewegungen des Hybridkraftfahr-
zeugs beschreibt. Tendiert ein Fahrer beispielswei-
se zu einer eher sportlichen, dynamischen Fahrwei-
se ist mit einer geringeren Rückspeisung von elektri-
scher Energie durch die Aktoren zu rechnen, welche
stattdessen mehr Energie zu ihrem Betrieb benöti-
gen könnten. Letztlich beschreibt die Fahrstilinforma-
tion insgesamt also, wie viel mechanische Bewegung
durch den Fahrstil des Fahrers voraussichtlich indu-
ziert wird, die in elektrische Energie umgewandelt
werden kann, wofür beispielsweise untersucht wer-
den kann, wie hart der Fahrer beschleunigt/bremst,
wie schnell er in Kurven einfährt und dergleichen.
Entsprechende Vorgehensweisen zur Klassifizierung

von Fahrern hinsichtlich ihres Fahrstils sind im Stand
der Technik bereits grundsätzlich bekannt und kön-
nen auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung ent-
sprechend eingesetzt werden.

[0024] Vorteilhaft ist es ferner, wenn als Situations-
information ein dynamisch und/oder benutzergesteu-
ert einstellbarer Betriebsparameter des elektrome-
chanischen Fahrwerksystems verwendet wird. Ein
entsprechender Betriebsparameter kann beispiels-
weise beschreiben, mit wie viel Energieverbrauch
durch die Aktoren des elektromechanischen Fahr-
werksystems zu rechnen ist, insbesondere im Ver-
gleich zu dem Rückspeisepotential, das besteht. Bei-
spielsweise wurde im Stand der Technik bereits vor-
geschlagen, dem Fahrer die Möglichkeit zu geben,
elektromechanische Fahrwerksysteme auf eine eher
sportliche Fahrweise oder auf eine eher komfort-
orientierte Fahrweise abzustimmen. Entsprechende,
meist mehrere Betriebsparameter des elektromecha-
nischen Fahrwerksystems beschreibende Betriebs-
modi erlauben Aussagen darüber, wie viel Energie,
beispielsweise durch stärkere benötigte Dämpfung,
voraussichtlich für die Aktoren benötigt wird und wel-
che Situationen sich ergeben können, in denen die
Aktoren (insbesondere durch nichtgedämpfte Auf-
baubewegungen) Energie erzeugen, so dass ein er-
sichtlicher Einfluss auf den Rückspeisevorhalt und
somit die freizuhaltende Reservekapazität besteht,
welche beispielsweise durch einen entsprechenden
Modifizierungsfaktor, der aus dem wenigstens einen
Betriebsparameter ableitbar ist, verwendet werden
kann. Mithin kann die dynamisch beziehungsweise
fahrerseitig beeinflussbare Regelstrategie des elek-
tromechanischen Fahrwerksystems in ihrem Einfluss
auf das Rückspeisepotential berücksichtigt werden,
um eine noch genauere Voraussage zu erlauben.

[0025] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung kann vorgesehen
sein, dass zur Erniedrigung des Ladezustands des
Energiespeichers, insbesondere zur Realisierung ei-
ner erhöhten Reservekapazität, ein Anteil der En-
ergie des Energiespeichers über einen Gleichspan-
nungswandler in ein Niederspannungsnetz des Hy-
bridkraftfahrzeugs ausgegeben wird. Neben dem hier
beschriebenen Bordnetz, an das der Elektromotor
des Hybrid-Antriebsstrangs sowie die Aktoren des
elektromechanischen Fahrwerksystems angeschlos-
sen sind und das beispielsweise eine Spannungs-
lage von 48 V aufweisen kann, weisen Hybridkraft-
fahrzeuge üblicherweise auch wenigstens ein wei-
teres Bordnetz niedriger Spannung, mithin das Nie-
derspannungsnetz, auf. Während es grundsätzlich
nachteilig wäre, elektrische Energie auf die Nieder-
spannungsseite zu verschieben, kann doch, wenn
ein besonders hoher Energieeingang seitens des
Elektromotors und/oder der Aktoren festgestellt wur-
de, es in Ausnahmefällen sinnvoll sein, gewinnba-
re bzw. gewonnene Energie, statt sie zu verwerfen
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oder anderweitig weniger sinnvoll einzusetzen, auf
die Niederspannungsseite zu verschieben. Insbeson-
dere erlaubt es das erfindungsgemäße Verfahren im
Sinne eines gemeinsamen Energiemanagements für
den Hybrid-Antriebsstrang und das elektromechani-
sche Fahrwerksystem auch, dass eine Erniedrigung
des Ladezustands des Energiespeichers auch her-
beigeführt wird, wenn ein hohes Rekuperationspo-
tenzial seitens des Elektromotors besteht. Auch in
solchen Fällen kann mithin elektrische Energie in
das Niederspannungsnetz verschoben werden, bei-
spielsweise zum Aufladen einer entsprechenden Nie-
derspannungsbatterie.

[0026] Gerade auch im Zusammenhang mit der Er-
öffnung solcher zusätzlichen Möglichkeiten, wie der
Energieverschiebung auf eine Niederspannungssei-
te, zeigen sich die Vorteile eines ganzheitlichen
Energiemanagementansatzes für ein Bordnetz, an
das Aktoren eines elektromechanischen Fahrwerk-
systems und ein Elektromotor eines Hybrid-An-
triebsstrangs angeschlossen sind. Nicht nur kön-
nen Rückspeisepotenziale und Verbrauchspotenzia-
le zu einer aufeinander abgestimmten Energiema-
nagementstrategie verarbeitet werden, sondern es
können auch verschiedene Möglichkeiten genutzt
werden, im Sinne einer insgesamten energetischen
Optimierung Energie aus dem Bordnetz zu entfer-
nen, insbesondere durch den grundsätzlich eher
ungewollten Vorgang des Verschiebens von elek-
trischer Energie in ein Niederspannungsnetz. Eine
entsprechende Energiemanagementstrategie ist bei-
spielsweise dann sinnvoll, wenn eine Bergabfahrt
(hohes Rückspeisepotenzial des Hybrid-Antriebs-
strangs) auf kurviger Strecke (hoher Rückspeise-
bedarf des elektromechanischen Fahrwerksystems)
vorliegt.

[0027] Neben den Verfahren betrifft die Erfindung
auch ein Hybridkraftfahrzeug, aufweisend ein Bord-
netz, an das ein Energiespeicher, insbesondere ei-
ne Batterie, ein Elektromotor eines Hybrid-Antriebs-
strangs, der auch einen Verbrennungsmotor auf-
weist, und generatorisch betreibbare Aktoren eines
elektromechanischen Fahrwerksystems angeschlos-
sen sind, wobei dem Bordnetz ein Energiemanage-
mentsteuergerät des Hybridkraftfahrzeugs zugeord-
net ist, welches zur Durchführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens ausgebildet ist. Sämtliche Ausfüh-
rungen bezüglich des erfindungsgemäßen Verfah-
rens lassen sich analog auf das erfindungsgemäße
Hybridkraftfahrzeug übertragen, mit welchem mithin
ebenso die bereits genannten Vorteile erhalten wer-
den können.

[0028] Weitere Vorteile und Einzelheiten der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus den im Folgen-
den beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie an-
hand der Zeichnung. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine Prinzipskizze eines erfindungsgemä-
ßen Hybridkraftfahrzeugs, und

Fig. 2 eine Skizze zur Erläuterung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0029] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze eines erfin-
dungsgemäßen Hybridkraftfahrzeugs 1. Dieses weist
einen Hybrid-Antriebsstrang 2 auf, von dessen Kom-
ponenten vorliegend ein Verbrennungsmotor 3, ein
Elektromotor 4 und ein Getriebe 5 gezeigt sind. Der
Elektromotor 4, welcher zur Rekuperation selbstver-
ständlich auch generatorisch betreibbar ist, wird hier-
bei bei einer Spannungslage von 48 V genutzt und
ist an ein entsprechendes Bordnetz 6 angeschlossen,
in dem auch ein wiederaufladbarer elektrischer Ener-
giespeicher 7, hier eine Batterie, vorliegt.

[0030] An das Bordnetz 6 sind vorliegend jedoch
auch einzelnen Rädern 8 zugeordnete Aktoren 9 an-
geschlossen, wobei die Aktoren 9 auch generato-
risch betrieben werden können. Bei den Aktoren 9
kann es sich um Stabilisatoren, Dämpfer oder derglei-
chen handeln, die insbesondere selbst einen Aktor-
Elektromotor aufweisen können. Die Aktoren 9 kön-
nen in dem sich ergebenden aktiven, elektromechani-
schen Fahrwerksystem angesteuert werden, um die
Höhe des Aufbaus zu den Rädern 8 anzupassen, bei-
spielsweise Schwingungen auszugleichen und der-
gleichen. Beispielsweise kann das elektromechani-
sche Fahrwerksystem wankstabilisierend wirken.

[0031] Dem Bordnetz 6, welches somit insgesamt
eine Spannungslage von 48 V aufweist, ist ein En-
ergiemanagement-Steuergerät 10 zugeordnet, wel-
ches mit weiteren Fahrzeugsystemen verbunden ist
und von diesen Informationen erhalten kann, bei-
spielsweise mit einem Navigationssystem 11, einem
Fahrerinformationssystem 12, welches eine Fahrstil-
information liefern kann sowie sonstigen Fahrzeug-
systemen 13, die beispielsweise auf Sensordaten ba-
sierende Situationsinformationen liefern können, ins-
besondere, was die Fahrbahnbeschaffenheit und den
vorausliegenden Streckenverlauf, der auch aus Ka-
meradaten prädiziert werden kann, angeht.

[0032] Das Bordnetz 6 ist ferner über einen Gleich-
spannungswandler 14 mit einem hier nur angedeu-
teten Niederspannungsnetz 15 des Hybrid-Kraftfahr-
zeugs 1 verbunden, welches beispielsweise eine
Spannungslage von 12 V aufweisen kann. Das Ener-
giemanagement Steuergerät 10 ist zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgebildet, das
mit Hilfe der Zusammenhangsskizze der Fig. 2 näher
erläutert werden soll.

[0033] Das eigentliche Energiemanagement wird
dabei durch einen zentralen Schritt 16 angedeutet,
der verschiedene Eingangsinformationen, die sowohl
den Hybrid-Antriebsstrang 2 als auch das elektro-
mechanische Fahrwerksystem beziehungsweise sei-
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ne Aktoren 9 betreffen, verwendet, um ein ganzheit-
liches, beide angeschlossene System berücksichti-
gende Energiemanagement durchzuführen. Eine we-
sentliche Eingangsinformation stammt dabei aus ei-
ner mittels Schritt 17 angedeuteten Prädiktion, die
auf Situationsinformationen zur Streckenklasse und
zur Fahrbahnbeschaffenheit beruht. Dabei werden,
insbesondere aufgrund einer von dem Navigations-
system 11 bereitgestellten Route nebst Zusatzinfor-
mationen für einen möglichst weiten Zeitraum in die
Zukunft vorliegend der Rückspeisebedarf der Akto-
ren 9, der Energiebedarf der Aktoren 9, ein Energie-
bedarf des Elektromotors 4 und ein Rekuperations-
potenzial des Elektromotors 4, insbesondere entlang
der Route, vorausberechnet. Auch kann hier bereits
auf einen Verlauf des Ladezustands des Energiespei-
chers 7 geschlossen werden. Weitere Eingangsin-
formationen des Schrittes 16, die insbesondere das
elektromechanische Fahrwerksystem betreffen, sind
eine Fahrstilinformation 18 über den Fahrstil eines
Fahrers und Betriebsparameter des elektromechani-
schen Fahrwerksystems, insbesondere ein von ei-
nem Benutzer gewählter Betriebsmodus.

[0034] Das Energiemanagement in Schritt 16 um-
fasst nun insbesondere auch die Ermittlung einer
freizuhaltenden Reservekapazität 20 des Energie-
speichers 7, um den Rückspeisebedarf des elek-
tromechanischen Fahrwerksystems decken zu kön-
nen. Das bedeutet, von den Aktoren 9 generierte
elektrische Energie kann grundsätzlich in dem Bord-
netz 6, konkret wenigstens teilweise im Energiespei-
cher 7, untergebracht werden. Die freizuhaltende Re-
servekapazität 20 wird dabei dynamisch angepasst,
nachdem beispielsweise auf einer kurvigen Strecke
mehr Rückspeisebedarf durch die Aktoren 9 besteht,
als bei einer geraden, ruhigen Fahrt, beispielsweise
auf einer Autobahn. Wird bislang freigehaltene Re-
servekapazität 20 im Laufe der Zeit freigegeben, wird
diese dem Elektromotor 4 und somit dem Hybridsys-
tem bereitgestellt. Dies ermöglicht eine verbesser-
te Ausnutzung der vorhandenen Kapazität des Ener-
giespeichers 7. In die Ermittlung der freizuhaltenden
Reservekapazität 20 gehen insbesondere auch die
Fahrstilinformation 18 und die Betriebsparameter 19
ein, insbesondere in Form von Korrekturfaktoren.

[0035] Das Energiemanagement des Schrittes 16
geht jedoch über eine dynamische Variation des
Rückspeisevorhalts, also der freizuhaltenden Reser-
vekapazität 20, deutlich hinaus. Denn der Rückspei-
sebedarf der Aktoren 9 wird auch im Hinblick auf
die Ermittlung einer Betriebsstrategie für den Hybrid-
Antriebsstrang 2 berücksichtigt, gemeinsam mit dem
Rekuperationspotenzial des Elektromotors 4, um ins-
besondere den Kraftstoffverbrauch durch den Ver-
brennungsmotor 3 möglichst gering zu halten, so
dass auch voraussichtlich rückgespeiste Energie der
Aktoren 9 möglichst weitgehend verwendet werden
kann. Doch nicht nur ein Betrieb des Elektromotors

4, angedeutet im Schritt 21, kann als Maßnahme zur
Entfernung von elektrischer Energie aus dem Bord-
netz 6 in Betracht gezogen werden, sondern es ist
im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch mög-
lich, beispielsweise, um die freizuhaltende Reser-
vekapazität 20 zu schaffen bzw. unmittelbar generier-
te Energie der Aktoren 9 zu verbrauchen oder aber
auch, um Rekuperationspotenzial des Elektromotors
4 zu nutzen, wie im Schritt 22 angedeutet, über den
Gleichspannungswandler 14 elektrische Energie von
dem Bordnetz 6 in das Niederspannungsnetz 15 zu
verschieben, beispielsweise um eine dortige Nieder-
spannungsbatterie aufzuladen.

[0036] Insbesondere ergibt sich also durch das ver-
netzte Energiemanagement unter gleichzeitiger Be-
trachtung des elektromechanischen Fahrwerksys-
tems und des Hybridsystems eine deutliche Verbes-
serung des Energiehaushalts, so dass mit anderen
Worten gesagt werden kann, dass durch die Ver-
netzung des Rückspeisebedarfs des elektromecha-
nischen Fahrwerksystems in Abhängigkeit von Stre-
cken- und Fahrerprofil beziehungsweise Fahrbahn-
beschaffenheiten mit der Betriebsstrategie des Hy-
bridsystems eine übergreifende energetische Opti-
mierung der Effizienz ermöglicht wird.

[0037] Dabei sei noch darauf hingewiesen, dass
grundlegend, allerdings für Hybridsysteme als sol-
che, bereits bekannte Konzepte beziehungsweise Al-
gorithmen im Rahmen der vorliegenden Erfindung
auch auf die Vorausberechnung der Rekuperation
des elektromechanischen Fahrwerksystems ange-
wendet werden können. In Analogie zum Elektro-
motor 4 und seiner Rekuperation können bestimm-
ten Streckenabschnitten unter Kenntnis ihrer Eigen-
schaften beispielsweise mittlere Rückspeiseraten zu-
geordnet werden, die dann gegebenenfalls über
von der Fahrstilinformation und dergleichen abhän-
gige Korrekturfaktoren angepasst werden können.
Im Rahmen der Einbindung in die Ermittlung ei-
ner Betriebsstrategie für den Hybrid-Antriebsstrang
2 können ermittelte Rückspeisebedarfe des elektro-
mechanischen Fahrwerksystems letztlich, gegebe-
nenfalls unter zusätzlicher Berücksichtigung des Ver-
brauchs der Aktoren 9 bzw. des Elektromotors 4, dem
Rückspeisepotenzial des Elektromotors 4 hinzuge-
fügt werden. Auf diese Weise ist mit dem bekannten
Wissen eine konkrete Umsetzung der erfindungsge-
mäßen Ansätze möglich.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betrieb eines Bordnetzes (6) ei-
nes Hybridkraftfahrzeugs (1), wobei an das Bordnetz
(6) ein Energiespeicher (7), ein Elektromotor (4) eines
Hybrid-Antriebsstrangs (2), der auch einen Verbren-
nungsmotor (3) aufweist, und generatorisch betreib-
bare Aktoren (9) eines elektromechanischen Fahr-
werksystems angeschlossen sind, wobei zur Einspei-
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sung von durch wenigstens einen Teil der Aktoren
(9) erzeugter elektrischer Energie in das Bordnetz (6)
wenigstens eine Reservekapazität (20) des Energie-
speichers (7) freigehalten wird, wobei die freizuhal-
tende Reservekapazität (20) in Abhängigkeit wenigs-
tens einer den aktuellen und zukünftigen Betrieb des
Hybridkraftfahrzeugs (1) beschreibenden Situations-
information dynamisch angepasst wird, wobei als Si-
tuationsinformation ein prädiktiver Rückspeisebedarf
des elektromechanischen Fahrwerksystems für die
Zukunft in Abhängigkeit einer eine zukünftige Rou-
te des Hybridkraftfahrzeugs (1) beschreibenden Rou-
teninformation unter Berücksichtigung von Strecken-
klassen und/oder Fahrbahnbeschaffenheiten entlang
der Route ermittelt wird, wobei in Abhängigkeit des
prädiktiven Rückspeisebedarfs ein die zukünftigen
Reservekapazitäten beschreibender Reservekapazi-
tätsverlauf entlang der Route ermittelt wird, wobei zu-
sätzlich auch ein prädiktiver Ladezustand des Ener-
giespeichers (7) und ein Rekuperationspotential des
Elektromotors (4) entlang der Route ermittelt und bei
der Ermittlung der freizuhaltenden Reservekapazität
(20) berücksichtigt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch Verringerung der Reserveka-
pazität (20) freigegebene Kapazität des Energiespei-
chers (7) dem Elektromotor (4) bereitgestellt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass als Situationsinformation eine
Streckenklasse und/oder eine Fahrbahnbeschaffen-
heit der aktuell und/oder zukünftig befahrenen Stre-
cke verwendet wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Streckenklassen eine Stadtver-
kehrsklasse und/oder eine Autobahnklasse und/oder
eine kurvige Landstraßenklasse und/oder eine wenig
kurvige Landstraßenklasse und/oder eine Offroad-
klasse verwendet werden und/oder die Strecken-
klasse von einem Navigationssystem (11) des Hy-
bridkraftfahrzeugs (1) bereitgestellt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rou-
teninformation von einem Navigationssystem (11)
des Hybridkraftfahrzeugs (1) geliefert wird.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer
Vorausplanung des Betriebs des Hybrid-Antriebs-
strangs (2) in Abhängigkeit von dem Rekuperations-
potential des Elektromotors (4) entlang der Route
auch der prädiktive Rückspeisebedarf berücksichtigt
wird.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die freizu-
haltende Reservekapazität (20) zusätzlich in Abhän-

gigkeit wenigstens einer den Fahrstil des Fahrers des
Hybridkraftfahrzeuges (1) beschreibenden Fahrstilin-
formation dynamisch angepasst wird, wobei die Fahr-
stilinformation den Fahrstil eines aktuellen Fahrers im
Hinblick auf Aufbaubewegungen des Hybridkraftfahr-
zeugs (1) beschreibt.

8.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Situa-
tionsinformation ein dynamisch und/oder benutzer-
gesteuert einstellbarer Betriebsparameter des Fahr-
werksystems verwendet wird.

9.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Er-
niedrigung des Ladezustands des Energiespeichers
(7), zur Realisierung einer erhöhten Reservekapazi-
tät (20) ein Anteil der Energie des Energiespeichers
(7) über einen Gleichspannungswandler (14) in ein
Niederspannungsnetz (15) des Hybridkraftfahrzeugs
(1) abgegeben wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Erniedrigung des Ladezustands
des Energiespeichers (7) auch herbeigeführt wird,
wenn ein hohes Rekuperationspotential seitens des
Elektromotors (4) besteht.

11.  Hybridkraftfahrzeug (1), aufweisend ein Bord-
netz (6), an das ein Energiespeicher (7), ein Elektro-
motor (4) eines Hybrid-Antriebsstrangs (2), der auch
einen Verbrennungsmotor (3) aufweist, und genera-
torisch betreibbare Aktoren (9) eines elektromechani-
schen Fahrwerksystems angeschlossen sind, wobei
dem Bordnetz (6) ein Energiemanagementsteuerge-
rät (10) des Hybridkraftfahrzeugs (1) zugeordnet ist,
welches zur Durchführung eines Verfahrens nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche ausgebildet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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